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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch im Landkreis Kronach ist der
Wunsch nach den eigenen vier Wän-
den ungebrochen. Doch nicht nur beim
Bau eines Einfamilienhauses, sondern
auch bei vielen anderen Baumaßnah-
men steht der Bauherr vor baurecht-
lichen Fragen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen
Informationen und Hilfestellungen zum
Baurecht geben. Dabei stehen Fragen
zum Baugrundstück, zur Baugenehmi-
gungspflicht und zum Baugenehmi-
gungsverfahren im Mittelpunkt.

Darüber hinaus enthält die Broschüre
Hinweise zur Wohnungsbauförderung;
sie gibt aber auch Tips zur Baugestal-
tung und zum umweltgerechten Bauen.

Natürlich können in diesem Heft keines-
falls alle Fragen beantwortet werden.
Wenn Sie weitere Informationen benöti-
gen, wenden Sie sich bitte an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Bauver-
waltung des Landratsamtes. Diese wer-
den Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

Ich hoffe, daß Ihnen dieses Heft den
einen oder anderen wertvollen Tip
geben kann und wünsche Ihnen für Ihre
Baumaßnahme viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Oswald Marr
Landrat des Landkreises Kronach
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� Abwassertechnik
� Wasserversorgung
� Straßen-Brückenplanung
� Elektronische Vermessung
� Sportstätten
� Bauüberwachung

� Hochbau
� Bauleitplanung
� Landschaftsplanung
� Stadtsanierung
� Dorferneuerung
� Tragswerkplanung/Statik
� Projektmanagement

Kachelofenbau Henschel
G
m
b
H

seit 1965

96328 Küps
Melanger 25

Fon: 0 92 64/91 58 28 · Fax: 0 92 64/91 58 36
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KOMPOST VOM BAUERN
Für den Garten – Aus der Natur

Für die Natur

Für Neuanlagen und die laufende Unterhaltung
Komposterde direkt vom Erzeuger erhalten Sie in:

Info über Kompostring � 0 95 74/63 33-0, Fax 63 33-74
Abgabe in handlichen Säcken oder lose.

Sie liefern Ihre Grünrückstände ab und können
Komposterde mitnehmen.

● Eichenbühl bei Schubert � 0 92 64/97 16

● Glosberg bei Diller � 0 92 61/2 09 00

● Horb/Mitwitz bei Barnickel � 0 92 66/10 64

● Posseck bei Lang � 0 92 65/17 87

● Tiefenklein bei Siegelin � 0 92 64/71 97

� DESIGN
� FERTIGUNG

� PLANUNG
� INNENAUSBAU

� FENSTER
� KÜCHEN

Fischbach 36 · 96317 Kronach · Tel. 0 92 61/35 89 · Fax 50 06 91

� TÜREN
� MÖBEL
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i Ihr Meisterbetrieb

Richard Schrepfer GmbH
Fachbetrieb für Maler- und Verputzarbeiten

Fassaden- und Raumgestaltung
Putz und Trockenbau · Vollwärmeschutz

Kanzleistraße 24 · 96328 Küps-Johannisthal
Telefon 0 92 64 / 65 50-10 25 · Telefax 0 92 64/62 98

WIR
BAUEN
HÄUSER

MASSIV
ZUM GARANTIERTEN

FESTPREIS

HAUPTSTRASSE 13 · 96328 KÜPS
Tel. (0 92 64) 99 12-0 · Fax (0 92 64) 99 12-10

O T T O M Ü H L H E R R
Bauunternehmen

Willkommen 
im Treppenstudio

Marktrodach.

In  unserem neuen Holzt reppen-

studio in  Markt rodach präsen-

tieren wir Ihnen die Treppenmeister

Wohnkultur. 

Sie sind herzlich

willkommen.

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr .  8 – 12 und 13 – 18 Uhr

Sa. 8 – 13 Uhr oder nach Vereinbarung
Bahnhofstraße 33,  96364 Marktrodach

Fon 0 92 62/99 190,  Fax 0 92 62/99 1929

Ihre Partner für Wohnkultur



1.1. Wo Sie uns finden:
Die Bauteams finden Sie im 4. Oberge-
schoß des Landratsamtes, Zimmer-Nr.
4 02 – 4 15.

1.2. Öffnungszeiten:
Das Bauamt hat – wie die meisten Sach-
gebiete des Landratsamtes Kronach –
folgende Öffnungszeiten:
Mo., Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Di., Mi. 8.00 – 12.00 Uhr

13.30 – 15.30 Uhr
Do. 8.00 – 12.00 Uhr

13.30 – 17.30 Uhr

Bitte vereinbaren Sie Gesprächstermine
vorab telefonisch mit den zuständigen
Mitarbeitern. Das erspart Wartezeiten,
vor allem aber können Sie dann sicher
sein, Ihren Sachbearbeiter anzutreffen,
denn naturgemäß müssen die Mitarbei-
ter in der Bauverwaltung häufig in den
Außendienst. Bei vorheriger Anmeldung
sind auch Besprechungen außerhalb
der Öffnungszeiten möglich.

1.3. Wer für Sie zuständig ist:
1.3.1 Bei allen Fragen des Baugeneh-
migungsverfahrens sind Ihre Ansprech-
partner:

– Bereich Süd:
(Stadt Kronach, die Märkte Küps und
Mitwitz und die Gemeinden Schnecken-
lohe und Weißenbrunn):
Herr Götz
(Zi.-Nr. 408, Tel. 6 78-3 63)
Frau Specht
(Zi.-Nr. 409, Tel. 6 78-2 59)

– Bereich Nord:
(Die Städte Ludwigsstadt, Teuschnitz
und Wallenfels, die Märkte Pressig,
Nordhalben, Marktrodach, Steinwiesen
und Tettau sowie die Gemeinden Rei-
chenbach, Steinbach a. Wald, Stock-
heim, Tschirn und Wilhelmsthal).
Herr Schmidt
(Zi.-Nr. 407, Tel. 6 78-2 60)
Herr Sachgebietsleiter Lankes
(Zi.-Nr. 406, Tel. 6 78-2 58)

Bei Fragen zur Aufstellung von Bebau-
ungsplänen können Sie sich an
Frau Wenzel
(Zi.-Nr. 415, Tel. 6 78-3 48)
wenden.

Wenn es um bauaufsichtliche Maßnah-
men geht, ist
Herr Kotschenreuther
(Zi.-Nr. 411, Tel. 6 78-3 64)
Ihr Ansprechpartner.

Bei rechtlichen Fragen zum Denkmal-
schutz steht Ihnen
Herr Kakoschke
(Zi.-Nr. 508, Tel. 6 78-3 14)
zur Verfügung.

Leiter der Baurechtsabteilung ist
Regierungsrat z.A. Jochen Uebelhoer
(Zi.-Nr. 404, Tel. 6 78-2 98).

1.3.2 Bei allen bautechnischen Proble-
men (Brandschutz, Standsicherheit, Bau-
gestaltung usw.) sind Ihre Ansprechpart-
ner:

– Bereich Süd:
Herr Hein
(Zi.-Nr. 410, Tel. 6 78-2 07)

– Bereich Nord:
Herr Ebert
(Zi.-Nr. 405, Tel. 6 78-2 38)

Die Baukontrolleure, Herr Machold und
Herr Becker (Zi.-Nr. 414), sind unter der
Tel.-Nr. 678-236 zu erreichen.

1.3.3 Wohnungsbauförderung
Wer ein Eigenheim baut oder erwirbt
oder Mietwohnungen erstellt, kann
unter bestimmten Voraussetzungen mit
öffentlichen Mitteln gefördert werden.
Über die Möglichkeit öffentlicher Darle-
hen und Zuschüsse gibt
Frau Seifert
(Zi.-Nr. 507, Tel. 6 78-3 25)
Auskunft.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie,

alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht.

�

Hausgeräte · Elektro-Heizungen
Telefon 0 92 61/2 06 52 · Fax 0 92 61/9 19 34

Am Steig 61

HAUSTYP „SONNENSCHEIN“:

� BAUPLANUNG IN 3D
� ERD- UND PFLASTERARBEITEN
� HOCH- UND STAHLBETONARBEITEN
� SCHLÜSSELFERTIGER WOHNUNG-

UND INDUSTRIEBAU
� PUTZ- UND TROCKENBAUARBEITEN
� STAHLHALLENBAU

Ihr P
artner

am Bau

HAUPTSTRASSE 68 – 96332 PRESSIG
TELEFON: 0 92 65/94 15-0 – TELEFAX: 0 92 65/94 15 11
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Alles fü
rs Bau

en &

Renov
ieren

In FriesenIn Friesen

Baustoff-Programm:

u.a. Isolierungen, Putze

Bedachungen,

-zubehör

400 m2 Fliesen-

ausstellung

Lieferservice

200 m2 Ausstellung

Holz und Stein im Garten

Werkzeuge

Interpares Mobau Zur Pfalz 30 · 96317 Kronach-Friesen
Tel.: 0 92 61/6 08 00 · Fax: 0 92 61/60 80 40

Öffnungszeiten

Montag-Freitag:

7.00-18.00 Uhr

Samstag:

7.00-12.00 Uhr

Türen- und Parkett-

Studio

TRÖBS
objekt
design

Innenausbau, Schreinerei
Büro für Innenarchitektur
Kanzleistr. 34 Tel. 0 9264/802 51
96328 Küps/Johannisthal
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2. Das Baugrundstück

Wichtigste Voraussetzung für die Ver-
wirklichung Ihres Bauvorhabens ist ein
geeignetes Grundstück. Ein Grundstück
also, das überhaupt bebaut werden
kann und auf dem auch das konkret
geplante Gebäude errichtet werden
darf.

Die Beschaffung dieses Grundstücks
kann auf dem freien Markt erfolgen;
häufig können die Gemeinden hierbei
wertvolle Hinweise geben. Ggf. weiß
die Gemeinde, wer Bauland verkauft;
vielleicht verkauft die Gemeinde aber
auch selbst Baugrundstücke. Vor allem,
wenn das Grundstück auf dem freien
Markt erworben wird, ist es besonders
wichtig, sich vor Abschluß des Kaufver-
trages, der beim Notar erfolgen muß,
über die Bebaubarkeit des Grundstücks
Gewißheit zu verschaffen. Hier kann
oftmals die Gemeinde weiterhelfen.
Auch das Landratsamt erteilt gerne Aus-
künfte. Wenn Sie aber ganz sicherge-
hen wollen, empfiehlt sich ein Vorbe-
scheidsantrag (dazu 2.4.).

Die Bebaubarkeit eines Grundstücks
setzt voraus, daß
– die bauliche Nutzung nach den pla-

nungsrechtlichen Vorschriften des
Baugesetzbuchs – BauGB – zulässig
ist (2.1.),

– die Erschließung gesichert ist (2.2.)
und

– das Grundstück für eine Bebauung
überhaupt geeignet ist (2.3.).

2.1. Planungsrechtliche
Zulässigkeit von Vorhaben

Es gibt drei planungsrechtliche Berei-
che; jedes Grundstück gehört einem die-
ser Bereiche an. Es sind dies

– der Geltungsbereich qualifizierter
Bebauungspläne (2.1.1),

– der unbeplante Innenbereich (2.1.2) 
sowie

– der Außenbereich (2.1.3).

Generell läßt sich sagen, daß nur in den
ersten beiden Bereichen bebaubare
Grundstücke vorliegen.

2.1.1 Grundstücke innerhalb
qualifizierter Bebauungs-
pläne

Im Geltungsbereich eines qualifizierten
Bebauungsplans ist ein Vorhaben zuläs-
sig, wenn es den Festsetzungen des
Bebauungsplans entspricht oder wenn
von diesen Festsetzungen im Einzelfall
Ausnahmen oder Befreiungen gewährt
werden können.

Was ist ein qualifizierter Bebau-
ungsplan?
Nach den Bestimmungen des Baurechts
sind die Gemeinden berechtigt und ver-
pflichtet, Bauleitpläne aufzustellen. Bau-
leitpläne sind der Flächennutzungsplan
für das gesamte Gemeindegebiet und
eben Bebauungspläne für einzelne Bau-
gebiete. Nur der Bebauungsplan
gewährt Baurechte.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans
wird vom Stadt- oder Gemeinderat

beschlossen. Der Entwurf des Plans wird
öffentlich ausgelegt, so daß jeder
Bedenken und Anregungen vorbringen
kann. Die Gemeinde setzt den Bebau-
ungsplan als Satzung in Kraft.

Der Bebauungsplan enthält regelmäßig
eine ganze Anzahl von Festsetzungen,
also Regelungen, die die Art und das
Maß der baulichen Nutzung, die Stel-
lung von Gebäuden, Vorschriften über
die Gestaltung der Gebäude und
manch anderes beinhaltet.
Enthält der Bebauungsplan Festsetzun-
gen über die Art (z.B. „Allgemeines
Wohngebiet“, „Dorfgebiet“) und das
Maß (z.B. Zahl der Vollgeschosse,
Höhe der Gebäude) der baulichen Nut-
zung, über die überbaubaren Grund-
stücksflächen (z.B. Baugrenzen) und
über die örtlichen Verkehrsflächen (z.B.
Erschließungsstraßen), dann spricht
man von einem qualifizierten Bebau-
ungsplan.

Nochmals also: Entspricht ein Vorhaben
all den Festsetzungen des Bebauungs-
plans, besteht ein Anspruch auf die Bau-
genehmigung, wenn die sonstigen Vor-
aussetzungen (siehe 2.2, 2.3) erfüllt
sind.

In diesem Fall ist es möglich,
Wohnhäuser auch ganz ohne
Baugenehmigung zu bauen
(siehe 3.).
Ausnahmen und Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungsplans
kommen z.B. in Betracht, wenn sie im
Bebauungsplan ausdrücklich vorgese-
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hen sind oder wenn die Abweichung
städtebaulich vertretbar ist und die
Grundzüge der Planung nicht berührt
werden. Nachbarliche Interessen müs-
sen in diesem Fall immer mitgewürdigt
werden.

Neben dem Bebauungsplan hat der
Gesetzgeber den Gemeinden neuer-
dings die Möglichkeit eingeräumt, sog.
Vorhaben- und Erschließungspläne als
Satzung zu erlassen. Für die Zulässig-
keit von Vorhaben gilt hier Entsprechen-
des wie bei Bebauungsplänen.

Und noch eine Besonderheit:
Wenn die Gemeinde beschlossen hat,
einen Bebauungsplan aufzustellen und
dieser noch nicht in Kraft getreten ist,
jedoch schon ein Verfahrensstand
erreicht ist, in dem absehbar ist, daß er
wie geplant aufgestellt werden kann,
können unter bestimmten Voraussetzun-
gen Baugenehmigungen bereits im Vor-
griff auf den künftigen Bebauungsplan
erteilt werden. Voraussetzung ist aber in
jedem Fall, daß der Bauherr die künfti-
gen Festsetzungen für sich und seine
Rechtsnachfolger schriftlich anerkennt.

2.1.2 Grundstücke im
unbeplanten Innenbereich

Im Innenbereich ist die Errichtung von
baulichen Anlagen zulässig, die sich
nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung und nach der überbaubaren
Grundstücksfläche in die Umgebungs-
bebauung einfügen. Das ist der Fall,
wenn der Rahmen, den die Umge-

bungsbebauung vorgibt, durch das
neue Gebäude nicht gesprengt wird.
Das neue Gebäude muß also „dazu
passen“. Es dürfen keine sog. städte-
baulichen Spannungen entstehen.

Unzulässig wäre also z.B. die Errich-
tung eines Industriebetriebes in einem
Wohngebiet oder eines fünfgeschossi-
gen Gebäudes in einer Umgebung mit
ausschließlich ein- bis zweigeschossi-
gen Häusern.

Zum Verständnis des Begriffes
„Innenbereich“:
Von diesem Begriff erfaßt sind typi-
scherweise die Baulücken innerhalb des
Orts, also innerhalb des „im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils“ (Ortsteil
ist hier nicht im politischen Sinn als
Gemeindeteil, sondern als „Teil des
Ortes“ gemeint). Eine solche Baulücke
grenzt regelmäßig nach drei Seiten,
manchmal auch nur nach zwei Seiten
an bestehende Bebauung.

Problematisch sind vor allem drei Fälle,
nämlich Grundstücke am Ortsrand, klei-
ne Weiler und größere innerörtliche
Freiflächen. Gerade bei diesen proble-
matischen Fällen empfiehlt es sich,
einen Vorbescheidsantrag zu stellen.

Für den Ortsrand gilt grundsätzlich, daß
jeweils das letzte bebaute Grundstück
die Grenze des Innenbereichs darstellt.
Danach beginnt bereits der Außenbe-
reich, der grundsätzlich (siehe 2.1.3)
nicht bebaut werden kann. Bei kleinen
Ansiedlungen, wie sie im Frankenwald

häufig anzutreffen sind, muß beachtet
werden, daß eine solche Splittersied-
lung, die nur aus wenigen Häusern
besteht, noch keinen „im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil“ im Sinn des
Baurechts darstellt. Größere innerörtli-
che Freiflächen sind dann nicht mehr als
Baulücken dem Innenbereich zuzuord-
nen, wenn sie aufgrund ihrer Größe
nicht mehr durch die Umgebungsbebau-
ung geprägt sind.

In bestimmten Fällen können an geeig-
neten Ortsrändern durch Ortsabrun-
dungssatzungen bestimmte Flächen, die
tatsächlich im Außenbereich liegen,
rechtlich in den Innenbereich einbezo-
gen werden. Dies erfordert aber immer
eine sorgfältige Abstimmung zwischen
Gemeinde, Landratsamt und dem Bau-
herrn.

2.1.3 Grundstücke im
Außenbereich

Der Außenbereich wird durch die
Grundstücke gebildet, die weder im
Geltungsbereich von Bebauungsplänen
noch im unbeplanten Innenbereich lie-
gen. Hier kommt eine Bebauung nur in
wenigen Ausnahmefällen in Betracht.
Sollten Sie dies dennoch in Erwägung
ziehen, wird ein Vorbescheidsantrag
dringend empfohlen.

Sinn der sehr strengen Regelung über
das Bauen im Außenbereich ist es, die
Zersiedelung der Landschaft zu verhin-
dern. Ein Ziel, dem gerade im Natur-
park Frankenwald mit ausgedehnten
Flächen in Landschaftsschutzgebieten
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Ihr Partner für:

● Erd-, Maurer- und Betonarbeiten

● Pflasterbau ● Asphaltierungen

● Baustoffe ● Baumaschinen

Tel. 0 92 64/5 30   Fax 0 92 64/97 56

email: hartfilkg-kueps@t-online.de

HARTFIL
Bauunternehmen
96328 Küps  Ringstraße 33

Am Gäßlein 13
96364 Marktrodach

Tel.: 0 92 61 / 96 65 95
Fax: 0 92 61 / 96 65 96
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2. Das Baugrundstück

große Bedeutung zukommt, denn gera-
de hier gilt es, das natürliche Erschei-
nungsbild der Landschaft zu erhalten.

„Privilegiert“ im Außenbereich ist im all-
gemeinen die Landwirtschaft. Landwirt-
schaftliche Betriebsgebäude, unter
bestimmten Voraussetzungen aber auch
Wohngebäude von Landwirten auf
einem im Außenbereich gelegenen Hof,
sind in der Regel zulässig. Nur einge-
schränkt gilt dies aber bei Nebener-
werbslandwirten: Hier muß zum einen
ein erheblicher Teil des Einkommens aus
der Landwirtschaft erzielt werden, zum
anderen muß das Wohnhaus am kon-
kreten Standort dem landwirtschaftli-
chen Betrieb auch wirklich dienen.
In der Regel möglich sind auch Anbau-
ten an bestehende genehmigte Gebäu-
de im Außenbereich, sofern sich der
Anbau dem vorhandenen Bestand unter-
ordnet.

2.2. Die Erschließung muß
gesichert sein.

Ein Grundstück kann in jedem der drei
genannten planungsrechtlichen Berei-
che nur dann bebaut werden, wenn die
Erschließung gesichert ist. Dies ist unab-
dingbare Voraussetzung einer Bauge-
nehmigung.

Zur gesicherten Erschließung gehört:
– ein Anschluß an das öffentliche

Straßennetz,
– eine gesicherte Wasserversorgung

(Anschluß an das öffentliche Wasser-
versorgungsnetz),

– eine ordnungsgemäße Abwasserbe-
seitigung (Anschluß an das öffentliche
Kanalisationsnetz; Kleinkläranlage
nur in Ausnahmefällen) und

– der Anschluß an ein Energieversor-
gungsnetz (Elektrizität).

Die Erschließungsanlagen müssen spä-
testens bei der Fertigstellung des
Gebäudes benutzbar sein.

2.3. Das Grundstück muß für
die Bebauung geeignet sein

Nach den Bestimmungen der Bayeri-
schen Bauordnung – BayBO – darf ein
Gebäude nur errichtet werden, wenn
das Grundstück nach Lage, Form,
Größe und Beschaffenheit für die beab-
sichtigte Bebauung geeignet ist.
Während im Geltungsbereich von
Bebauungsplänen dies regelmäßig kein
Problem darstellt, da die Frage der Eig-
nung der Grundstücke bereits im Auf-
stellungsverfahren geprüft wurde, kann
es hier im unbeplanten Innenbereich,
vor allem aber im Außenbereich, zu
Problemen kommen.

Beispiele hierfür sind die Lage des
Grundstücks im Baumfallbereich,
Bodenbelastungen durch Altlasten, die
Lage im Überschwemmungsgebiet oder
innerhalb einer Trinkwasserschutzzone,
die Lage des Grundstücks im Land-
schaftsschutzgebiet oder gar im Natur-
schutzgebiet oder auch die Lage des
Grundstücks in einem Bereich, in dem
es erheblichen Immissionen (Lärm,
Geruch usw.) ausgesetzt ist.

Auch in solchen Fällen ist vor einem
Grundstückskauf oder vor der Beauftra-
gung des Architekten mit Bauplänen ein
Vorbescheidsantrag beim Landratsamt
anzuraten, um sich Gewißheit über die
Bebaubarkeit des Grundstücks zu ver-
schaffen.

2.4. Ein Vorbescheid gibt
Sicherheit

All das, was zur planungsrechtlichen
Zulässigkeit, zur gesicherten Er-
schließung und zur Eignung des Bau-
grundstücks dargestellt wurde, wird
selbstverständlich im Baugenehmi-
gungsverfahren vom Landratsamt
geprüft. Dieses setzt aber bereits kon-
krete Planzeichnungen voraus (vgl.
dazu 4.).

Wenn Sie aber nur zu bestimmten Fra-
gen – z.B. der planungsrechtlichen
Zulässigkeit – eine rechtsverbindliche
Aussage des Landratsamtes wollen,
empfiehlt sich der Vorbescheidsantrag.
Dieser wird in dreifacher Fertigung mit
den üblichen, im Buchhandel erhältli-
chen Formularen, einem Lageplan und
einer Skizze, in der das Vorhaben dar-
gestellt wird, über die Gemeinde beim
Landratsamt eingereicht. Das Landrats-
amt prüft nur die konkret aufgeworfene
Frage – im Beispielsfall also die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit. Wenn
diese bejaht und ein Vorbescheid erteilt
wird, darf die Baugenehmigung inner-
halb von drei Jahren nicht mehr aus die-
sem Grunde abgelehnt werden.
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Zwar beinhaltet die Bauordnung den
Grundsatz, daß die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsänderung baulicher
Anlagen einer Baugenehmigung
bedarf, doch gibt es von diesem Grund-
satz eine ganze Reihe von Ausnahmen.
Die Zahl der Ausnahmen ist durch die
neue Bayerische Bauordnung, die am
01.06.1994 in Kraft trat, erheblich
erweitert worden, insbesondere wurde
neu eingeführt das sog. Freistellungsver-
fahren.

3.1. Das Freistellungsverfahren
Wenn das Baugrundstück im Geltungs-
bereich eines qualifizierten Bebauungs-
planes liegt, ist die Errichtung von
gewissen Gebäuden unter bestimmten
Umständen genehmigungsfrei. Hierfür
müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:

– Es muß sich um ein Wohngebäude
geringer Höhe handeln. Das bedeu-
tet, daß an keiner Stelle des Gebäu-
des der Fußboden des obersten
Wohngeschosses mehr als sieben
Meter über der Geländeoberfläche
liegen darf. Darunter fallen regel-
mäßig Ein- und Zweifamilienwohn-
häuser sowie Doppel- und Reihenhäu-
ser. Aber auch bestimmte hand-
werklich oder gewerblich genutz-
te Gebäude können genehmigungs-
frei sein. Voraussetzung hierfür ist,
daß es sich um eingeschossige
gewerbliche Lagergebäude mit freien
Stützweiten von max. 12 m und
Grundflächen von max. 500 m2 han-

delt. Außerdem zählen hierzu auch
eingeschossige handwerklich oder
gewerblich genutzte Gebäude mit
freien Stützweiten von max. 12 m und
Grundflächen von max. 500 m2,
soweit diese in Gewerbe- und Indu-
striegebieten errichtet werden sollen
und keine Sonderbauten sind. Weiter-
hin fallen hierunter auch Gebäude
mittlerer Höhe (d.h. der Fußboden
des obersten Geschosses darf nicht
höher als max. 22 m über der Gelän-
deoberfläche liegen), die ausschließ-
lich zu Wohnzwecken oder neben
einer Wohnnutzung teilweise oder
ausschließlich freiberuflich oder in
ähnlicher Weise gewerblich genutzt
werden. Schließlich sind auch die
Nebengebäude und Nebenanlagen
der vorstehenden Hauptgebäude von
dieser Regelung erfaßt.

– Das Bauvorhaben muß im Geltungsbe-
reich eines qualifizierten Bebauungs-
planes liegen und dessen Festsetzun-
gen voll entsprechen (vgl. hierzu
2.1.1); sobald Ausnahmen oder Befrei-
ungen erforderlich sind, ist immer eine
Baugenehmigung erforderlich.

– Die Erschließung des Baugrundstücks
muß gesichert sein (siehe 2.2.).

– Die Gemeinde darf nicht verlangen,
daß ein Genehmigungsverfahren
durchgeführt wird.

Von der Genehmigungspflicht freige-
stellt sind auch Änderungen bestehen-
der Gebäude und Nutzungsänderun-
gen, wenn die Neuerrichtung des
Gebäudes in der geänderten Form bzw.
mit der geänderten Nutzung genehmi-
gungsfrei wäre.

Liegen die genannten Voraussetzungen
vor, so werden die Bauvorlagen (Antrag
auf Genehmigungsfreistellung, Lageplä-
ne, Bauzeichnungen, Baubeschreibung)
bei der Gemeinde eingereicht. Die
Gemeinde teilt dem Bauherrn mit, ob
ein Genehmigungsverfahren durchge-
führt wird oder nicht. Verzichtet die
Gemeinde auf das Genehmigungsver-
fahren, so kann der Bauherr nach Emp-
fang dieser Nachricht mit dem Bauen
beginnen. Vorher muß er aber dem
Landratsamt die Baubeginnsanzeige
zusenden. Vor Baubeginn, spätestens
jedoch vor Ausführung der jeweiligen
Bauabschnitte, müssen die Nachweise
über Standsicherheit sowie Schall-,
Wärme- und baulichen Brandschutz
erstellt sein.
Für die ordnungsgemäße Durchführung
der Bauarbeiten sind die am Bau Betei-
ligten, also der Bauherr, der Entwurfs-
verfasser und der Unternehmer verant-
wortlich.
Hinsichtlich der Nachbarbeteiligung ist
zu beachten, daß der Bauherr die
Nachbarn über sein Bauvorhaben infor-
mieren muß, und zwar spätestens mit
dem Einreichen der Unterlagen bei der
Gemeinde. Die Form und den Umfang
der Benachrichtigung hat der Gesetzge-
ber offengelassen. Es empfiehlt sich
aber, den Nachbarn die Lagepläne und
Bauzeichnungen zur Einsicht vorzule-
gen und sie auch unterschreiben zu las-
sen. Damit lassen sich die meisten
Schwierigkeiten mit den Nachbarn von
vornherein vermeiden.
Wenn bei einem genehmigungspflichti-
gen Vorhaben das Freistellungsverfah-
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ren nicht angewendet wird, so gibt die
Gemeinde alle Unterlagen an das Land-
ratsamt zur Bearbeitung weiter. Ist das
Bauvorhaben genehmigungsfähig, so
erteilt das Landratsamt die Baugenehmi-
gung. In diesem Fall durchläuft der Bau-
antrag das normale Genehmigungsver-
fahren (siehe 4.).

3.2. Weitere genehmigungs-
freie bauliche Anlagen

Die Bayerische Bauordnung enthält eine
lange Liste von genehmigungsfreien Vor-
haben. Die wichtigsten sind:

a) Errichtung oder Änderung von
– Gebäuden ohne Feuerungsanlagen

mit einem umbauten Raum bis zu 75
m3, die nicht im Außenbereich liegen.

– Grenzgaragen, also Garagen, die
auf der Grundstücksgrenze errichtet
werden und überdachte Stellplätze,
deren Gesamtnutzfläche nicht größer
als 50 m2 sind; dabei darf die Länge
der Grenzwand 8 m und deren Höhe
3 m nicht überschreiten; außerdem
dürfen sie nicht im Außenbereich lie-
gen, und die Grenzbebauung auf
dem Grundstück darf insgesamt 50
m2 nicht überschreiten.

– Garagen und Carports, die im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans
liegen und dessen Festsetzungen ent-
sprechen,

– eingeschossige und nicht unterkellerte
landwirtschaftliche Feldscheunen und
Tierunterstände (keine Ställe), die
einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb dienen, mit höchstens 100 m2

Grundfläche und 140 m2 überdachter
Fläche,

– Feuerstätten mit einer Nennwärmelei-
stung bis zu 50 kW, 

– nichttragende und nichtaussteifende
Bauteile in baulichen Anlagen,

– Gartenmauern und Gartenzäune bis
zu einer Höhe von 1,8 m, wenn sie
nicht einem Bebauungsplan wider-
sprechen und außerhalb von Einmün-
dungsbereichen liegen.

b)Keiner Genehmigung bedarf auch
der Dachgeschoßausbau in dem
Sinn, daß einzelne Aufenthaltsräume
zum Wohnen, jedoch nicht eine abge-
schlossene Wohnung, geschaffen
werden, wenn dadurch die Dachkon-
struktion und die äußere Gestalt des
Gebäudes nicht verändert wird.
Allerdings können genehmigungsfrei
auch Dachgauben errichtet werden,
wenn das Gebäude im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes liegt
und die Dachgaube dessen Festset-
zungen entspricht. Hier muß also bei
der Gemeinde nachgefragt werden.

c) Ebenfalls genehmigungsfrei ist die
Änderung von Kaminen, genehmi-
gungspflichtig ist aber deren Errich-
tung.

d)Genehmigungsfrei ist auch die Ände-
rung von Fenstern oder Türen bei
Wohngebäuden, die Errichtung und
Änderung von Dachflächenfenstern
und der Einbau von Sonnenkollekto-
ren und Photovoltaikanlagen in der
Dachfläche; dies alles jedoch nicht,

wenn das Gebäude selbst ein Bau-
denkmal ist oder in der Nähe eines
Baudenkmals steht.

Bei weiteren Fragen hilft das Landrats-
amt gern weiter.
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Ist die Baumaßnahme genehmigungs-
pflichtig (siehe 3.), ist ein Bauantrag zu
stellen. Die hierfür erforderlichen Unter-
lagen (4.1.) sind nach Beteiligung der
Nachbarn (4.2.) bei der Gemeinde ein-
zureichen (4.3.). Die Gemeinde leitet
sie an das Landratsamt weiter, das dann
prüft, ob die Baumaßnahme genehmigt
werden kann (4.4.).

4.1. Der Bauantrag –
notwendige Unterlagen

Das Wichtigste zuerst:
Vollständige Unterlagen führen
zur schnellen Baugenehmigung.
Müssen Unterlagen nachgefor-
dert werden, geht wertvolle Zeit
verloren.
Für den Bauantrag sind die im Buchhan-
del erhältlichen Formulare in 3facher
Fertigung (grün, rot, beige) zu verwen-
den. Diesen Formularen sind beizufü-
gen:

– Ein Lageplan mit einem beglaubigten
Auszug aus dem Katasterkartenwerk
des Vermessungsamtes im Maßstab
1 : 1000. Der Auszug soll nicht älter
als ein halbes Jahr sein. In einer
Kopie des Lageplans ist das Vorhaben
einzuzeichnen.

– Die Bauzeichnungen im Maßstab
1 : 100. In den Bauzeichnungen sind
Grundrisse, Ansichten und Schnitte
des Gebäudes darzustellen. Häufig
ist es erforderlich, in den Grundriß-
zeichnungen auch die Abstands-
flächen des Gebäudes einzuzeich-
nen.

– Die Baubeschreibung (auch hierfür
gibt es ein Formblatt) und die dazu-
gehörige Berechnung (Wohnfläche,
Nutzfläche, umbauter Raum und Bau-
kosten).

– Angaben über die Wasserversorgung
und Entwässerung.

Bei größeren Vorhaben – also regel-
mäßig nicht solche, die im vereinfach-
ten Verfahren (siehe 4.4.1) geprüft wer-
den – müssen die technischen Nachwei-
se über Statik, Wärme- und Schallschutz
mit zur Prüfung vorgelegt werden. Bei
den unter 4.4.1 genannten Anlagen
müssen diese Nachweise zwar auch
erstellt werden; sie müssen auch auf der
Baustelle vorliegen, jedoch werden sie
vom Landratsamt nicht geprüft. Alle Bau-
vorlagen sind von einem bauvorlagebe-
rechtigten Entwurfsverfasser zu unter-
schreiben. Bauvorlageberechtigt sind
alle Architekten und alle Ingenieure, die
in eine Liste bauvorlageberechtigter
Ingenieure eingetragen sind. Einge-
schränkt bauvorlageberechtigt sind u.a.
die staatl. geprüften Techniker der Fach-
richtung Bautechnik und Handwerksmei-
ster des Bau- und Zimmererfaches.
Nähere Informationen gibt das Landrat-
samt gerne. Ein Tip hierzu: Lassen Sie
sich von Ihrem Planfertiger die Bauvor-
lageberechtigung vorlegen.

4.2. Nachbarunterschriften
Hier gilt der Grundsatz:
Besser arrangieren als prozessieren.
Den Eigentümern der benachbarten
Grundstücke sind der Lageplan und die

Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzu-
legen. Diese Unterschrift gilt als Zustim-
mung zu dem Bauvorhaben.

Wer ist Nachbar?
Zunächst sind die Grundstücke benach-
bart im baurechtlichen Sinn, die unmit-
telbar an das Baugrundstück angren-
zen. Es können aber auch entferntere
Grundstücke benachbart sein, wenn
durch die beabsichtigte Baumaßnahme
noch Auswirkungen auf diese Grund-
stücke spürbar sind wie z.B. ein stärke-
rer Zu- und Abfahrtsverkehr. Wenn die
Nachbarn den Plan unterschreiben,
müssen sie direkt auf den Bauzeichnun-
gen unterzeichnen; Unterschriften auf
einem Beiblatt sind dagegen nicht
zulässig. Grund: Nur die Unterschrift
auf den Plänen beweist, daß der Nach-
bar diese wirklich gesehen hat.

Mit der Nachbarunterschrift verzichtet
der Nachbar darauf, Widerspruch oder
Klage gegen den Baugenehmigungsbe-
scheid einzulegen. Dies gibt dem Bau-
herrn Rechtssicherheit.

Falls die Nachbarn den Bauantrag nicht
unterschreiben und das Landratsamt
dem Bauherrn die Baugenehmigung
erteilt, dann wird diesen Nachbarn eine
Ausfertigung der Baugenehmigung
zugestellt, damit sie die Möglichkeit
haben, Rechtsbehelfe gegen die Bauge-
nehmigung einlegen zu können. Dies
führt häufig zu einer Verzögerung des
Vorhabens. Daher gilt der anfangs
genannte Grundsatz.
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4.3. Beteiligung der Gemeinde
Der vollständige (dreifache) Bauantrag
wird immer bei der Gemeinde einge-
reicht. Die Gemeinde kann die Ergän-
zung unvollständiger Bauanträge ver-
langen. Vor allem aber entscheidet die
Gemeinde darüber, ob sie dem Bauvor-
haben aus gemeindlicher Sicht
zustimmt. Diese Zustimmung wird „pla-
nungsrechtliches Einvernehmen“ ge-
nannt.

„Planungsrechtlich“ deshalb, weil die
Gemeinde ihr Einvernehmen nur aus
bauplanungsrechtlichen Gründen versa-
gen kann (siehe dazu 2.1.).

Das Landratsamt darf eine Baugenehmi-
gung nicht erteilen, wenn die Gemeinde
rechtmäßig ihr Einvernehmen verwei-
gert hat. Andererseits führt die Erteilung
des Einvernehmens nicht dazu, daß das
Landratsamt die Baugenehmigung ertei-
len muß.

Bei Wohnungsbauvorhaben gilt übri-
gens das Einvernehmen der Gemeinde
als erteilt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats verweigert wird; bei sonstigen
Vorhaben beträgt diese Frist zwei
Monate. Dies setzt aber immer voraus,
daß der Bauantrag vollständig bei der
Gemeinde eingereicht wurde.

4.4. Was prüft das
Landratsamt?

Die Gemeinde leitet den Bauantrag an
das Landratsamt als Baugenehmigungs-
behörde weiter. Hier wird entschieden,
ob eine Baugenehmigung erteilt werden

kann. Dies ist dann der Fall, wenn das
Bauvorhaben mit allen Rechtsvorschrif-
ten, die im Baugenehmigungsverfahren
zu prüfen sind, in Einklang steht. Um
dies zu prüfen, ist häufig die Beteiligung
von Fachstellen (z.B. Wasserwirt-
schaftsamt, Straßenbauamt, Bayeri-
sches Landesamt für Denkmalpflege)
erforderlich.

Der Prüfungsumfang ist nicht bei jedem
Vorhaben gleich; es wird unterschieden
zwischen dem vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren (4.4.1), dem herkömm-
lichen Baugenehmigungsverfahren
(4.4.2), dem Verfahren bei Abbrüchen
(4.4.3) und bei Abgrabungen (4.4.4).

4.4.1 Vereinfachtes
Genehmigungsverfahren

Dieses Verfahren wurde mit der neuen
Bayerischen Bauordnung im Jahr 1994
eingeführt. Es betrifft alle Vorhaben, die
nicht schon allgemein oder im Rahmen
des Genehmigungsfreistellungsverfah-
rens genehmigungsfrei und keine Son-
derbauten sind, also alle nicht genehmi-
gungsfreien Vorhaben geringer und
mittlerer Schwierigkeit. Hierzu gehören
u.a. einfache bauliche Anlagen (dies
sind Gebäude, die keine statischen Pro-
bleme aufweisen) und Wohngebäude
geringer Höhe, also solche, bei denen
der Fußboden des obersten Geschosses
mit Aufenthaltsräumen nicht mehr als
sieben Meter über der Geländeober-
fläche liegt.

Bei all diesen Gebäuden prüft das Land-
ratsamt nur, ob das Vorhaben baupla-

nungsrechtlich zulässig ist (siehe 2.1.),
ob es mit gemeindlichen Satzungen und
mit den Abstandsflächenvorschriften
(siehe 5.1.) übereinstimmt, ob die
Anforderungen an die Baugestaltung
beachtet wurden (siehe 5.2.) und ob die
erforderlichen Stellplätze nachgewiesen
sind (siehe unter 5.3.). Im vereinfachten
Genehmigungsverfahren müssen Fach-
stellen selten beteiligt werden; daher
beträgt die Genehmigungsdauer im
Landratsamt selten länger als einen
Monat, wenn das Vorhaben mit den
genannten Vorschriften in Einklang steht
und die Unterlagen vollständig sind.

Die Tatsache, daß das Landratsamt über
den genannten Prüfungsumfang hinaus
nicht prüft, ob sonstige Vorschriften
beachtet werden, bedeutet aber nicht,
daß diese bei der Errichtung des Bau-
werks außer Acht gelassen werden kön-
nen. Vielmehr sind für deren Beachtung
Bauherr und Architekt allein verantwort-
lich.

4.4.2 Herkömmliches Bau-
genehmigungsverfahren

Bei allen Vorhaben, die nicht unter das
vereinfachte Verfahren fallen, führt das
Landratsamt das herkömmliche Bauge-
nehmigungsverfahren durch.
Neben dem Prüfungsumfang des verein-
fachten Genehmigungsverfahrens wer-
den in diesen Fällen insbesondere alle
bauordnungsrechtlichen Vorschriften
geprüft.
Beispiele sind der Bauliche Brand-
schutz, die Vorschriften über Raum-
höhen oder über Fenstergrößen.
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4.4.3 Abbruchanzeigen
Der vollständige Abbruch von baulichen
Anlagen bedarf keiner Baugenehmi-
gung, sondern nur einer Anzeige beim
Landratsamt. Auch die ist nicht erforder-
lich bei Gebäuden mit einem umbauten
Raum bis zu 500 m3 und bei land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsgebäuden
bis zu 200 m2 Grundfläche.

Dieser Anzeige, für die es ein eigenes
Formblatt gibt, ist eine Beschreibung
der Konstruktion der baulichen Anlage
und des vorgesehenen Abbruchvor-
gangs beizufügen. Die Anzeige muß
ebenfalls von einem bauvorlageberech-
tigten Entwurfsverfasser unterschrieben
sein (siehe 4.1.). Sie ist bei der Gemein-
de einzureichen, die sie dann an das
Landratsamt weiterleitet.

Binnen einer Woche bestätigt das Land-
ratsamt dem Bauherrn den Eingang der
Anzeige. Mit dem Abbruch darf einen
Monat nach dem vom Landratsamt
bestätigten Eingangstermin begonnen
werden, wenn für den Abbruchvorgang
nicht eine anderweitige Genehmigung
oder Erlaubnis erforderlich ist. Hierüber
informiert das Landratsamt im Einzelfall.
Dies betrifft vor allem Gebäude, die
selbst unter Denkmalschutz stehen oder
sich in der Nähe von Denkmälern befin-
den (z.B. die Innenstadt von Kronach
oder von Teuschnitz).

Dann ist nämlich zusätzlich zu der
Anzeige eine denkmalschutzrechtliche
Erlaubnis für den Abbruch erforderlich.
Ob diese erteilt werden kann, entschei-

det das Landratsamt zusammen mit dem
Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege.

4.4.4 Abgrabungen
Mit dem Bayer. Abgrabungsgesetz wur-
den die Abgrabungen aus der Bayer.
Bauordnung herausgenommen und ein
eigenes Gesetz hierfür beschlossen.
Grundsätzlich bedürfen auch Abgra-
bungen einer Genehmigung durch die
untere Abgrabungsbehörde, die am
Landratsamt Kronach identisch ist mit
der Baugenehmigungsbehörde.
Keiner Genehmigung bedürfen Abgra-
bungen mit einer Grundfläche bis zu
500 m2 und einer Tiefe bis zu 2 m. Für
andere Spezialfälle wie Abgrabungen
im Bereich eines Bebauungsplans oder
wenn die Abgrabung einer anderen
öffentlich-rechtlichen Zulassung bedarf,
wenden Sie sich an das Landratsamt.
Auch beim Abgrabungsverfahren ist ein
Antrag (3-fach) mit den erforderlichen
Unterlagen (Abgrabungsplan) bei der
Gemeinde einzureichen, die ihn dann
dem Landratsamt Kronach vorlegt.
Wenn keine öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen, ist die Geneh-
migung zu erteilen.
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Bernd Steger

Griesring 4 und 10 · 96328 Küps · Tel. (0 92 64) 5 48 · Fax 84 22

Meisterbetrieb für Kachelofen-
und offenen Kaminbau
Unser Leistungsprofil:

� Kachelöfen in jeder Energieart mit
Holz, Öl, Gas, Strom

� Design-Öfen für höhere Ansprüche

� Kachelgrundöfen, Kachelherdstellen,
Kachelverkleidungen

� Backöfen � Heizkamine

� Kaminöfen � Öfen und Herde

� Reparatur und Wartungsdienst

KACHELÖFEN

KACHELÖFEN

KAMINE

Putzerfachgeschäft
Hans Barnickel
Maurermeister

Putz • Trockenbau • Altbausanierung
Flößerweg 24 • 96317 Kronach/Friesen

Telefon: 0 92 61/13 10

Inh.: Dipl.-Ing. (FH) Michael Gleich VDI
Bahnhofstraße 3a • 96346 Wallenfels
Tel. (0 92 62) 99 16-0 • Fax (0 92 62) 99 16-20
http://www.gleich-haustechnik.de
Filiale: Im Ziegelwinkel 4 • 96317 Kronach
Tel. (0 92 61) 25 30

✓ Heizung
Alternative Energiesysteme
(Solar, Brennwert)

✓ Sanitär
Modernste Wasserspartechnik

✓ Klempnerei
Dachverschönerungen aus
Kupfer- und Titanzink

✓ Badausstellung 
Moderne und klassische Stile
Wellnessbereich mit Dampfdusche
und Whirlpool

96317 Kronach Tel.: 0 92 61/5 25 23

Alte Ludwigsstädter Str. 17 Fax: 0 92 61/5 25 24

Fachgroßhandel
Eisen – Sanitär – Heizung
Werkzeuge – Beschläge
Bauelemente – Holzstudio
Bedachungsartikel

Industriestraße 17
96317 Kronach

www.schiffauer-kronach.de

Telefon 0 92 61/5 09 -0
Telefax 0 92 61/9 11 59

Eisen - Haustechnik - Holz



5. Wichtiges aus dem Bauordnungsrecht

Wie in (4.4.) bereits dargestellt, ist eine
Baugenehmigung zu erteilen, wenn
dem Vorhaben keine öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entgegenstehen.

Nachdem in Kapitel 2 bereits die wich-
tigsten Regelungen des Planungsrechts
(ist das Grundstück bebaubar und was
kann gebaut werden?) erläutert wur-
den, sollen jetzt die wichtigsten Rege-
lungen der Bayerischen Bauordnung
(wie kann gebaut werden?) vorgestellt
werden. Daß dies nur ein Überblick sein
kann, versteht sich von selbst. Weitere
Auskünfte gibt das Landratsamt gern.

5.1. Abstandsflächen
Grundsätzlich gilt: Vor den Außenwän-
den eines Gebäudes sind Abstands-
flächen freizuhalten.

Diese Abstandsflächen müssen in der
Regel auf dem eigenen Grundstück lie-
gen; allerdings besteht die Möglichkeit,
daß der Nachbar durch eine schriftliche
Erklärung gegenüber dem Landratsamt
fremde Abstandsflächen auf sein Grund-
stück übernimmt. Er muß dann die über-
nommene Fläche zusätzlich zu den
eigenen Abstandsflächen seines beste-
henden oder geplanten Gebäudes von
Bebauung frei halten.

Die Tiefe der Abstandsflächen bemißt
sich grundsätzlich nach der Wandhöhe
des Gebäudes. Die Höhe von Dächern
mit einer Neigung über 45° und die
Höhe von Giebelflächen werden regel-
mäßig zu einem Drittel hinzugerechnet.
Von diesem Grundsatz, daß die

Abstandsflächen gleichsam der umge-
klappten Außenwand entsprechen, gibt
es allerdings viele Ausnahmen.

Sinn der Regelungen über Abstands-
flächen ist die ausreichende Belichtung
und Belüftung der Grundstücke und
auch der Schutz des Wohnfriedens.

Keine Abstandsflächen sind z.B. erfor-
derlich, wenn ein Bebauungsplan dies
festsetzt oder wenn geschlossene Bau-
weise vorherrscht, also die Häuser über
mehrere Grundstücke hinweg aneinan-
dergebaut sind (z.T. in der Kronacher
Innenstadt, z.B. in der Schweden-
straße). Ohne Abstandsflächen, also
auf der Grundstücksgrenze, können
Garagen gebaut werden, deren Fläche
50 m2 nicht übersteigt, wenn die Grenz-
wand nicht länger als 8 m ist und die
Wandhöhe 3 m nicht überschreitet (zu
diesen Grenzgaragen 3.2. a).

5.2. Gestaltung
Jeder Bauherr sollte eigentlich darum
bemüht sein, das Äußere seines Hauses
ansehnlich zu gestalten und gut in die
Umgebung einzufügen.

Aber auch nach der Bayerischen Bau-
ordnung darf das Landratsamt Baumaß-
nahmen nicht genehmigen, die selbst
verunstaltend wirken oder die Umge-
bung verunstalten.

Einige Anregungen zur Baugestaltung
finden Sie in Teil 6 dieser Broschüre.

5.3. Stellplätze
Bei fast jedem Gebäude gibt es
Zufahrtsverkehr.

Daher müssen bei der Errichtung des
Gebäudes Kraftfahrzeugstellplätze in
ausreichender Zahl erstellt werden.
Diese müssen bereits in den Bauplänen
nachgewiesen werden. Wieviel Stell-
plätze erforderlich sind, hängt von der
Art der Nutzung des Gebäudes ab. Am
einfachsten ist es bei Wohnhäusern –
hier verlangt das Landratsamt Kronach
je Wohnung einen Stellplatz. Die
Gemeinden können in Bebauungsplä-
nen jedoch eine höhere Zahl festsetzen.

Die Stellplätze müssen auf dem Bau-
grundstück hergestellt werden; aus-
nahmsweise ist es möglich, sie auf
nahegelegenen fremden Grundstücken
nachzuweisen, wenn durch Grund-
dienstbarkeiten gesichert ist, daß sie
dauerhaft zur Verfügung stehen. Ist bei-
des nicht möglich (z.B. im Innenstadtbe-
reich), kann der Bauherr mit der
Gemeinde oder Stadt eine Ablösever-
einbarung schließen. Dies bedeutet,
daß der Bauherr die Kosten für öffentli-
che Parkplätze in der erforderlichen
Zahl übernimmt. Die Gemeinde ist aber
nicht verpflichtet, derartige Vereinbarun-
gen abzuschließen.
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Auf die Bedeutung der Gestaltung des
Hauses wurde bereits hingewiesen.

Nicht jeder Haustyp paßt überall hin.

Die Siedlungsstruktur im Landkreis Kro-
nach reicht vom Weiler über verschie-
dene Dorftypen bis hin zu städtischer
Bebauung. Allein wegen dieser unter-
schiedlichen Siedlungsformen ist auch
eine differenzierte Baugestaltung erfor-
derlich. Eine Besonderheit im Landkreis
Kronach besteht darin, daß im nördli-
chen Teil eine wesentlich andere „Haus-
landschaft“ vorzufinden ist als im südli-
chen Teil. Gemeinsamkeiten finden sich
aber bei allen älteren Bauten im Land-
kreis. Man findet einfache, schlichte,
klare langgestreckte Baukörper vor, die
sich auf wenige Materialien wie Putz,
Holz, Schiefer und Ziegel beschränken.

Zurückhaltung sowohl in der Gebäude-
form als auch in der Materialauswahl
und eine Anpassung an die Umgebung,
wobei durchaus eine Weiterentwicklung
alter Baustile erfolgen kann, führt in den
meisten Fällen zu einer gestalterisch
guten und wirtschaftlichen Lösung.

12 Gestaltungsgrundsätze sollten be-
achtet und angewandt werden:

1. Die Gebäudeform sollte
der Umgebung angepaßt
werden

Zum Beispiel paßt zu Steildächern
regelmäßig kein Flachdach oder flach-
geneigtes Dach. Wenn Satteldächer
vorherrschen, sollte daneben kein
Walmdach entstehen.

2. Das Material sollte der
Umgebung angepaßt
werden

So paßt zu Ziegeldächern keine Well-
asbestabdeckung, neben Putzbauten
sollte kein Holzblockbau entstehen.

3. Die Farbe sollte der
Umgebung angepaßt
werden

Wenn alle Dächer der Umgebung natur-
rot eingedeckt sind, so paßt dazu kein
schwarzes oder hellblaues oder glasier-
tes Dachmaterial. Zur Naturschieferver-
kleidung paßt keine Verkleidung in
großformatigen hellen Asbestzement-
oder Kunststoffplatten.

4. Der Baukörper sollte der
Umgebung angepaßt
werden

So sprengen große, glatte, ungeglieder-
te Fassaden in einer Umgebung mit
kleinteiligen Fassaden den Maßstab.

5. Nebengebäude sollten
dem Hauptbau angepaßt
werden

Die Dachform der Garage sollte der des
Wohngebäudes entsprechen, Anbauten
an ein Wohnhaus sollten die vorhande-
ne Dachform aufnehmen.

6. Es sollten nur wenige
Materialien verwandt
werden

Auch hier liegt die Qualität in der
Beschränkung. Vergleichen Sie frühere
Bauten, die mit durchschnittlich vier
Materialien auskamen (Ziegel, Natur-
stein, Holz und Kalk).
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6. Anregungen zur Baugestaltung
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Recht und Steuern

fdk Recht und Steuern
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Björn Kleyhauer
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Arbeits- u. Sozialrecht
• Verkehrs- u. Versicherungsrecht
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Rolf Emrik Meyer-Siebert
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Manuela Zeidler *
Rechtsanwältin
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• Computerrecht u. Neue Medien
• Verwaltungsrecht
• Wettbewerbsrecht

Georg Fischer *
Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Steuerrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Baurecht
• Wirtschaftsrecht
• Wirtschaftsstrafrecht

fdk Recht und Steuern
Kleyhauer und Kollegen
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
* Kooperation

Klosterstraße 13
96317 Kronach
Tel.: 0 92 61/62 94 40
Fax: 0 92 61/62 94 41

Günther Krebs
Steuerberater

Jakob-Degen-Straße 8 · 96317 Kronach
Tel. 0 92 61/6 28 10-0 · Fax 0 92 61/6 28 10-9

Bauplanung

- Plan GmbH
Büro für Ing.-technische Planungen

Hoch-, Tief- und Städtebau

Stöhrstraße 51 · 96317 Kronach
Tel. 0 92 61/62 57-0 · Fax 0 92 61/62 57-20
� Elektronische Vermessung
� Straßen-, Brückenplanung
� Wasserversorgung
� Abwassertechnik
� Dorferneuerung

� Stadtsanierung
� Bauleitplanung
� Sportstätten
� Wasserbau
� Hochbau
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Sandstraße 7 · 96369 Weißenbrunn · Telefon 0 92 61/47 07 · Telefax 0 92 61/5 23 94

Besuchen Sie unverbindlich unsere Musterausstellung! – auch sonn- und feiertags –

www. Gareis-Bau.de

Neuengrün 28
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Telefon 0 92 62/76 11
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Granit- und Betonpflaster
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Am Plan 13 Telefon: 0 92 61/2 07 44
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• BAGGER- U. 
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Raupen- & Baggervermietung

Ökologischer Wasserbau
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mobilder Recycling von Altbeton
Verkauf von gebrochenem Recyclingmaterial

GmbH
& Co. KG

96317 Kronach · Gabelsbergerstr. 2
Tel. 0 92 61/24 17 · Fax 0 92 61/5 24 94

Ihr starker Partner für Erdbewegungen aller Art



6. Anregungen zur Baugestaltung

7. Nicht zu viele
Fensterformate

Die Verwendung eines Grundformates
bei Fenstern bringt eine Ordnung in die
Fassade. Große Fenster wirken geglie-
dert ansehnlicher. Dachflächenfenster
sollten auf eine einheitliche Höhe
gesetzt werden; gestalterisch sind Dach-
gauben meistens besser. Solarplatten
sollten in die Dachfläche integriert wer-
den.

8. Der Baukörper sollte
einfach gestaltet werden

Ein einfacher Baukörper ist gestalterisch
gut und kostengünstig. Auswuchtungen
in der Fassade, Türme, Dachüberkra-
gungen und vieles mehr verunklaren die
Ansicht und treiben die Baukosten in die
Höhe.

9. Dachgauben sollten sich
dem Dach unterordnen

Die Dachaufbauten sollten einheitlich
sein. Unterschiedliche Formen und Nei-
gungen stören. Die Dachgauben sollten
insgesamt ein Drittel der Dachlänge
nicht überschreiten und den First nicht
überragen.

10. Das Gebäude soll sich
dem Gelände anpassen

Der Baukörper sollte dem Gelände fol-
gen, nicht das Gelände dem Baukörper
angepaßt werden. Das natürliche
Gelände sollte möglichst unverändert
beibehalten werden.

11. Eingrünung der Gebäude

Selbst gut gestaltete Bauwerke wirken
ohne Eingrünung „hart“. Vergleichen
Sie gut eingegrünte alte fränkische Orte
mit neuen kahlen Siedlungen. Zur Ein-
grünung sollten nur standortgerechte
heimische Obst- und Laubbäume und
Büsche verwendet werden. Grabpflan-
zen, wie Buchs und Wacholder,
gehören auf den Friedhof, Fichten und
Kiefern in den Wald.

12. Naturnahe Einfriedung
des Grundstücks

Ein einfacher Holzzaun oder eine
Hecke tragen weitaus mehr zum positi-
ven Dorfbild bei als Betonmauern,
Jägerzäune oder Kunststofflatten.

Ganz besondere Bedeutung kommt der
Baugestaltung des Hauses zu, wenn es
in der Nähe eines Baudenkmals oder
innerhalb eines denkmalgeschützten
Ensembles (z.B. Eila, Neuengrün, Glos-
berg, Effelter, Teuschnitz, die Innenstadt
von Kronach) liegt. Gerne berät in die-
sen Fällen der Kreisbaumeister; häufig
muß das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege beteiligt werden (Fach-
fragen, Förderung, Zuschüsse).

25



Baumaßnahmen geben wichtige Impul-
se für die heimische Bauwirtschaft und
tragen wesentlich zur Gestaltung unse-
res Lebensumfeldes bei. Voraussetzun-
gen für ein gelungenes Bauwerk sind

ein qualifizierter Planer und ein flexibler
Bauherr. Was für das Einfamilienhaus
im Kleinen gilt, trifft mit entsprechend
größerem Gewicht bei den Bauten der
öffentlichen Hand und der Privatwirt-

schaft zu. Es folgen einige gelungene
Beispiele aus dem Eigenheimbau sowie
der Bautätigkeit der Wirtschaftsunter-
nehmen und der öffentlichen Hand im
Landkreis Kronach.

26

7. Gelungene Beispiele für neues Bauen in unserer Zeit

Ländliches Wohnhaus mit Carport und guter Eingrünung

Naturschiefer ist ein edles und gesundes Baumaterial, Klappläden und

Holzfenster passen gut in den ländlichen Raum.

Wohnhaus mit Nebengebäude
Das Nebengebäude als Garage mit Carport ist dem Hauptgebäude in Dachformund -neigung angepaßt und ordnet sich gut ein.
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Wohnhaus mit Doppelgarage

Ein ländliches Wohnhaus mit guter Fassadengliederung wirkt vornehm.

Fertiggaragen müssen nicht immer die Form eines Schuhkartons haben.

Holzhaus in der
LandschaftÜberdachter Balkon

in Holz-Glas-Kon-struktion mit Metall-
gitterbrüstung,schöne Farben, gutes

Material.

Bankgebäude im Weichbild der Stadt mit PavillonDurch bodenständige Eingrünung kann auch ein moderner Verwaltungsbau
gut in die Umgebung integriert werden.

Verwaltungsgebäude

Moderne Verwaltungsgebäude benötigen eine gute Planung und sind nicht nur

Markenzeichen, sondern auch ein hervorragender Werbeträger.
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7. Gelungene Beispiele für neues Bauen in unserer Zeit

Dienstgebäude mit altem Baumbestand

Der alte Baumbestand ist gut geeignet, auch ein größeres Gebäude in die

Umgebung hervorragend einzubinden.

(Fertigungshallen
Auch Industriegebäude lassen sich bei entsprechender Gliederung undMaterialwahl im ländlichen Raum verträglich einfügen.

Bankgebäude in der InnenstadtDie gelungene Verbindung von Alt und Neu ist in den Innenstädten wichtig.
Der Neubau fügt sich in Bezug auf Gliederung und Bauweise gut in die Umgebung
ein. Die Verbindung zum Altbau schafft der leichte Glasbau.

Feuerwehrhaus

Feuerwehrgebäude sind wichtige Bauten der Gemeinde und haben
Vorbildwirkung.
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Altenheim
Alte Leute wollen einen schönen Blick auf ihre vertraute Heimat und wollen noch

gerne am öffentlichen Leben teilhaben. Bodenständige Baumaterialien können zum

Wohlbefinden viel beitragen.

(InnenhofgestaltungEin Innenhof läßt sichdurch Bäume und Kunst-objekte erheblich auf-werten, sodaß mangerne hier verweilt.

Kindergarten
Kindergärten verlangen vom Architekten viel Einfühlungsvermögen.
Geneigte Dächer, Holzfenster, kindgerechte Außenanlagen schaffen eine
verträgliche Umgebung.

Pavillon im Park

Auch bei schlechtem Wetter läßt es sich unter dem Pavillondach gut sitzen.

Der Park wirkt dadurch besser genutzt.
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8. Gelungene Beispiele für Modernisierung und Instandsetzung

Mit der fachgerechten Instandsetzung
oder Modernisierung eines Altgebäu-
des können eine hohe Wohnqualität
und ein optimaler Nutzeffekt erzielt wer-
den. Einen besonderen Stellenwert

haben dabei die Baudenkmäler, deren
Erhaltung als Kulturgut im öffentlichen
Interesse liegt und deshalb unter
bestimmten Voraussetzungen auch
besonders gefördert werden kann.

Nachfolgend einige gelungene Beispie-
le für Modernisierungen und Instandset-
zungen im Landkreis Kronach.

Wohn- und Geschäftshaus mit neuem Anstrich

Farbe bringt Leben in den Alltag. Allerdings sollte man sich immer eine

Musterfläche anlegen lassen von mindestens 1 qm, da die kleinen

Farbkarten oft einen falschen Eindruck vermitteln.

Wohn- und Geschäftshaus mit Garten-Marter
Die Erhaltung unserer Martern und Bildstöcke ist ein wichtiger Beitrag für unseregebaute Umgebung und unsere Heimat.
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Frankenwaldhaus mit Kräutergarten und Dunglege

Früher Wohnstallgebäude, heute Wohngebäude. Auch ein Baudenkmal

erlaubt gewisse Umnutzungen; dadurch wird erst die Erhaltung gesichert.

Besonders schön ist hier die Zierverschieferung gelungen.

Mahlmühle mit Turbinenhaus
Die Bauweise unserer Vorfahren beruht auf jahrhundertelanger Erfahrung. Über-

sichtliche Gliederung der Fassade, bodenständige Materialien, weiße Holzfenster,
grüngestrichene Klappläden, rotes Ziegeldach und geschieferter Giebel– welch stolzes Anwesen.  

Ehem. GutshofBaudenkmäler bieten bei entsprechender Sanierung und verträglicher Nutzung
einen hohen Wohnwert und ein ganz individuelles Äußeres. Wer möchte nicht in so
einem Gutshof leben?

Ehem. Schulgebäude, jetzt Existenzgründerzentrum

Nicht nur der Neubau bietet gute Nutzungsmöglichkeit. Auch mancher Altbau

kann wegen seiner günstigen Lage in der Innenstadt eine gute Geschäftsadresse
werden.
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8. Gelungene Beispiele für Modernisierung und Instandsetzung

Ehem. Vorstadt-Villa, heute Verwaltungssitz

Die Erhaltung des alten Laubbaumbestandes in der Vorstadt ist ein wichtiger

städtebaulicher Beitrag und erhöht die Wohnqualität.
Ehem. KleinbauernhausAuch ein kleines altes Gebäude läßt sich schön herrichten.

Dorfmuseum
Das kleine Dorfmuseum in Ortsmitte ist der Stolz der Flößergemeinde. So hat das
schmalbrüstige Gebäude eine sinnvolle Weiternutzung erfahren.

Ehem. Spital, heute Altenheim

Baudenkmäler sind Wahrzeichen unserer Heimat, ihre Erhaltung ist wichtig

für unsere Nachwelt.
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Gaststätte mit Biergarten

Ein Biergarten belegt die Innenstadt, ist Attraktion und Kommunikationspunkt.

Alte Werbeanlagen passen gut ins Ensemble – Leuchtreklamen aber stören.
Ehem. Mahlmühle mit Sägeschuppen,heute JugendübernachtungshausAuch früher war die Dachlandschaft nicht langweilig.Besondere Gebäude hatten ein Türmchen.

Verschiefertes FrankenwaldhausDas typische Frankenwaldhaus aus Holz mit Zierverschieferung ist ein immer
selteneres Kleinod in unserem Landkreis. Umso wichtiger ist es, auch solche
Gebäude zu erhalten. Sehr schön ist auch der Bauerngarten.

Weiler im Außenbereich

Typisch für den oberen Landkreis ist die Eindeckung mit dunklem Schiefer.
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Auch wer heute noch das Glück hat, eine relativ günstige
Miete zu zahlen, muss damit rechnen, dass der
Aufwand fürs Wohnen über die Jahre hinweg steigt. Nimmt
man eine realistische jährliche Mietsteigerung von 3 % an,
zahlt man bei einer Miete von jetzt 900 DM in 30 Jahren
insgesamt über 500.000 DM – an den Vermieter anstatt für
das eigene, gut ausgestattete Haus. Dieses Geld ist unwider-
ruflich dahin. Es dient allein dazu, immer wieder von Monat zu
Monat das Dach über dem Kopf abzusichern – für diesen
einen Monat. Dabei könnten die Zahlungen doch so
eingesetzt werden, dass sie mehr Sicherheit und zukünftige
Werte erbringen. Wohneigentum hat einen besonders hohen
Stellenwert als Altersvorsorge. 

Je früher man sich entschließt, die ersten Schritte zum 
eigenen Haus zu tun, desto besser.

Wer schon die Jahre bis zum Erwerb der Immobilie nutzt, hat
anschließend eine kürzere Finanzierungszeit als jemand, der
bis dahin nichts tut. Das spart Zinsaufwand und bringt eine
frühere Schuldenfreiheit. Dieser Vorspareffekt ist ein wesent-
licher Pluspunkt des Eigenheim-Sparplans der Bonnfinanz.

Der Eigenheim-Sparplan (ESP) ist seit über 25 Jahren eines
der zentralen Problemlösungsangebote der Bonnfinanz. Er
greift auf bewährte Finanzierungsbausteine zurück.

Die Basis des ESP ist eine Hypotheken-Lebensversicherung,
die durch einen Bausparvertrag ergänzt wird. Mit einer aus-

gefeilten Kombination von zum Beispiel Investmentsparen
und Bausparen wird Eigenkapital geschaffen und zugleich
der Anspruch auf ein zinsgünstiges und zinssicheres
Bauspardarlehen erworben. Für die Lebensversicherung wird
bereits bei Vertragsabschluss festgelegt wann der Vertrag
endet und mit der Auszahlung der Ablaufleistung das Dar-
lehen abgelöst werden kann. Wird zum Beispiel mit einer
Lebensversicherung, die eine 30-jährige Laufzeit hat und zur
Finanzierung eingesetzt wird, zehn Jahre nach dem
Abschluss eine Immobilie erworben, beträgt die eigentliche
Darlehenslaufzeit nur noch 20 Jahre. Ohne diesen Vorlauf
wäre die Finanzierungszeit zehn Jahre länger. Gibt es noch
etwas, worauf Sie warten? 

Herausragend am ESP ist also die
Kombination verschiedener Vorteile:

�  Eigenkapitalbildung mit modernen Produkten

�  Zinssicherheit durch Bausparen

�  Vorspareffekt führt zu kürzeren Darlehensphasen

�  Und: Beim Eigenheim-Sparplan der Bonnfinanz
bekommen Sie alles aus einer Hand

Wohneigentum nach Plan
Mit dem richtigen Konzept kann es fast jeder: das Geld, das man jeden Monat seinem Vermieter
überweist, dazu nutzen, eine eigene Immobilie zu finanzieren. Folgt man dem Eigenheim-
Sparplan der Bonnfinanz, erreicht man dieses Ziel oft sogar schneller, als man denkt.
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Für den Neubau bzw. Ersterwerb oder
den Kauf vorhandenen Wohnraums
können bei Vorliegen bestimmter Vor-
aussetzungen Mittel des sozialen Woh-
nungsbaues beantragt werden.

9.1. Förderprogramme
Dritter Förderungsweg
Gefördert wird mit einem Baudarlehen.
Der vereinbarte Zinssatz von jährlich
7% wird während der Dauer der fünf-
zehnjährigen Belegungsbindung der
Wohnung auf 0% gesenkt.

Das Baudarlehen ist mit 1% jährlich zu
tilgen. Zur Verringerung der anfängli-
chen Belastung wird die Tilgung für die
ersten drei Jahre ausgesetzt.

Weitere Auskünfte über mögliche Darle-
henshöchstbeträge und sonstige Bedin-
gungen können vom Landratsamt oder
im Internet unter
www.innenministerium.bayern.de/
abteilungen/fach_wowesen/
erfragt werden.

Ergänzungsprogramm zur
Schaffung von Eigenwohnraum
Hierbei handelt es sich um ein Pro-
gramm der Bayerischen Landesboden-
kreditanstalt mit Unterstützung der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau. Es wird mit
einem Darlehen gefördert, das im Ein-
zelfall in der Höhe gewährt wird, die
zur Erzielung einer auf Dauer tragbaren
Belastung notwendig ist.

Der aktuelle, für zehn Jahre um etwa 1%
verbilligte Zinssatz und der mögliche

Darlehenshöchstbetrag kann vom Land-
ratsamt oder im Internet unter der
Adresse www.labo-bayern.de
erfragt werden. Nach zehn Jahren
erfolgt die Anpassung an den Kapital-
marktzins. Die Tilgung beträgt zunächst
jährlich 1%.

Förderprogramm zum Erwerb
vorhandenen Wohnraumes zur
Eigennutzung
Gefördert wird der Erwerb eines Eigen-
heimes oder einer Eigentumswohnung
aus dem Wohnungsbestand zur Eigen-
nutzung.

Die Darlehenshöhe richtet sich nach den
Gesamtkosten des Objektes und dessen
Finanzierung.

Der aktuelle, für zehn Jahre um etwa 2,5%
verbilligte Zinssatz und der mögliche
Darlehenshöchstbetrag kann vom Landrat-
samt oder im Internet unter der Adresse
www.labo-bayern.de erfragt wer-
den. Die Anpassung an den Kapitalmarkt-
zins erfolgt nach zehn Jahren. Die Tilgung
beträgt zunächst jährlich 1%.

9.2. Fördervoraussetzungen
Wichtigste Voraussetzung für die Förde-
rung ist, daß das Familieneinkommen
die im sozialen Wohnungsbau zulässi-
gen Grenzen nicht überschreitet. Maß-
gebend ist dabei das Jahreseinkommen
aller im Verdienst stehenden Haushalts-
angehörigen. Die Einkommensgrenze
richtet sich nach der Familiengröße, wie
die folgende Tabelle zeigt:
Bei der Ermittlung des Jahreseinkom-
mens ist das Einkommen zugrunde zu
legen, das nach den Verhältnissen im
Antragsmonat und den folgenden elf
Monaten zu erwarten ist.

Als zu erwartendes Einkommen sind sol-
che Einnahmen anzusehen, über deren
Höhe sowie Beginn oder Ausmaß einer
Änderung eine verläßliche Aussage
möglich ist.
Kann die Höhe des zu erwartenden Ein-
kommens wie vorstehend nicht ermittelt
werden, ist hilfsweise das Einkommen
der letzten zwölf Monate oder gegebe-
nenfalls nach dem letzten Einkommens-
steuerbescheid vor Antragstellung maß-
gebend.

Zahl der Familienangehörigen Sozialer Wohnungsbau
(1. Förderungsweg)
Familieneinkommen jährl. – DM –

Alleinstehende 23.000,–
2 Familienangehörige 33.400,–
bei 3 Familienangehörigen 41.400,–

Für jeden weiteren Familienangehörigen erhöht sich die Einkommensgrenze
um 8.000,– DM.
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Eduard Gehring GmbH & Co KG
Johann-Kaspar-Zeuß-Straße 6
96317 Kronach
Telefon 0 92 61/50 40-3
Telefax 0 92 61/50 40-50

Gerber Hubert

Holzbearbeitung · Zaunfabrikation
Holz- und Drahtzäune

96352 Wilhelmsthal-Steinberg
� (0 92 60) 2 32 · Fax (0 92 60) 65 15

ERWIN REIF
Holzbau · Treppenbau

Zimmerei
� 0 92 61/28 57 und 9 15 20

Fax 0 92 61/5 24 26
96317 Kronach-Höfles · Altdorfweg 11

Industriestraße 34a · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 61/35 47 · Fax: 0 92 61/5 41 92

Mobil: 01 72/8 59 43 56
E-Mail: malergeschaeftschneidergmbh@t-online.de

• Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
• Innen- und Außenverputzarbeiten
• Vollwärmeschutz
• Betonsanierung
• Farbliche Innenraum- und Fassadengestaltung
• Denkmalpflege, -Sanierung, Altbausanierung
• Gerüstverleih

Ihr Partner bei
NEUBAU – AUSBAU – UMBAU

96342 Stockheim · Tel. 0 92 65/58 84 · D2  01 73/2 70 94 64

Fliesen – Marmor – Naturstein
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Von dem errechneten Brutto-Jahresein-
kommen können je Beschäftigten abge-
zogen werden:

– 30% bei Angestellten und Arbeitern
– 20% bei Beamten (auch bei Pen-

sionären)
– 10% bei Nichterwerbspersonen, wie

Sozialrentnern
– 6% bei Erwerbslosen und anderen

Nichterwerbspersonen

Weiterhin kann die Werbungskosten-
pauschale von 2.000,– DM jährlich
abgezogen werden. Erhöhte Werbungs-
kosten müssen nachgewiesen werden.

Die vorgenannten Grenzen können um
bis zu 60% überschritten werden.

Besonders beachtet werden muß,
– daß mit den Bauarbeiten vor der

Bewilligung der beantragten Mittel
nicht begonnen werden darf. Dies gilt

auch für den Abschluß des Kaufver-
trages bei Erst- oder Zweiterwerb.

– daß es Wohnflächengrenzen gibt. Sie
betragen: (siehe Tabelle)

– daß die voraussichtlichen Baukosten
sorgfältig ermittelt werden und die
Finanzierung lückenlos nachgewiesen
werden muß.

– daß die Eigenleistung des Bauherren
mindestens 25% der Gesamtkosten
betragen soll. Zur Eigenleistung
gehören das Barguthaben, das
Grundstück (soweit es bezahlt ist) und
der Wert der Selbsthilfeleistungen.

– daß der Wert der Selbsthilfe nicht
überhöht veranschlagt werden darf.
Zulässig ist höchstens ein Betrag von
25% der reinen Baukosten, wenn sich
genügend Helfer bereit erklären, die
im einzelnen anzugebenden Arbeiten
unentgeltlich auszuführen.

– daß die Belastung, die sich aus der
Finanzierung ergibt, für den Bauherrn
tragbar sein muß. In der Regel müs-
sen für einen Drei-Personen-Haushalt
monatlich 2.100,– DM nach Abzug
der Belastung übrig bleiben, für jede
weitere Person erhöht sich dieser
Betrag um 375,– DM

Mietwohnungen
Auch die Neuanschaffung von Miet-
und Genossenschaftswohnungen kann
mit öffentlichen Baudarlehen und Auf-
wendungszuschüssen (Erster Förde-
rungsweg), mit staatlichen Baudarlehen
(Dritter Förderungsweg) oder Sonder-
programmen gefördert werden, wobei
die genannten Einkommensgrenzen
dann für die Mieter gelten.

Alle geförderten Miet- und Genossen-
schaftswohnungen unterliegen der
Wohnungsbindung, d. h. die Wohnun-
gen dürfen nur mit Wohnungssuchen-
den belegt werden, deren Berechtigung
das Landratsamt feststellt, soweit sie
nicht ohnehin vom Landratsamt vorge-
schlagen werden, und es darf keine
höhere als die ortsübliche Vergleichs-
miete, höchstens die bei der Bewilli-
gung festgesetzte Miete, verlangt wer-
den.

Auf die Gewährung von öffentlichen
Wohnungsbauförderungsmitteln besteht
auch bei Erfüllung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen kein Rechtsanspruch.
Die Mittel reichen oft nicht aus, um alle
Antragsteller berücksichtigen zu kön-

Zahl der Wohnräume Haushaltsgröße Wohnfläche
Personen höchsten bis …

1 – 2 Wohnräume 1 Person 40
2 Wohnräume 2 Personen 55
3 Wohnräume Alleinerziehende/r 60

und 1 Kind
3 oder 4 Personen 70
oder Alleinerziehende/r
und 2 Kinder

4 Wohnräume Alleinerziehende/r 80
und 2 Kinder
4 Personen 85
5 oder 6 Personen 95

Die in der Tabelle angegebenen Wohnflächen dürfen im Einzelfall um 20% überschritten werden.
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Küps/hän
Der Markt Küps und seine Ortsteile bilden mit ihren
inzwischen mehr als 8.000 Einwohnern neben der
Kreisstadt Kronach die größte kommunale Körper-
schaft des Landeskreises. Die Gesamtgemeinde Küps
gilt als ein Ort, der in einer guten Erholungslandschaft,
die das verbindende Element vom Frankenwald zum
Maintal als typisches Merkmal hat, liegt. Das Kernge-
biet von Küps selbst gilt wegen seiner günstigen Ver-
kehrslage auch als guter gewerblicher Standort, der
keine umweltbelastenden Betriebe hat. Auch ist Küps
nach den Förderrichtlinien Fremdenverkehrsort und bie-
tet den entwicklungswilligen Gastronomen und
Gemeindebürgern jede mögliche Unterstützung an. In
vielen sporttreibenden Vereinen haben Gäste und
Gemeindebürger die Möglichkeit, sich ihren Neigungen
entsprechend zu betätigen. Das Reiterzentrum Tannleite
ist über den Reitclub Küps bereits in weiten Teilen unse-
res Landes bekannt geworden, was die großen Turniere
beweisen. Als ganz besonderes Extra entstand am
Rande des Ortsteiles Nagel in landschaftlich reizvoller
Lage der 9-Loch-Golfplatz, der in Zukunft auf 18-Loch

vergrößert werden soll. Die Anlage befin-
det sich am Hang eines Berges, der sich bis
ins Tal der Rodach erstreckt. Eingerahmt
von einem alten Baumbestand gestattet er
die Aussicht sowohl auf den Frankenwald
als auch auf das Maintal. Die Schaffung
weiterer Freizeiteinrichtungen und der not-
wendigen Betriebe im Umfeld solcher
Anlagen wird eine künftige Herausforde-
rung sein.

Die Marktgemeinde Küps hat sich in den
letzten Jahren einen erstklassigen Ruf als
Wohngemeinde erworben. In der Kernge-
meinde und den meisten Ortsteilen wurde
Bauland ausgewiesen und erschlossen. Über 300 Eigen-
heime wurden bis jetzt erstellt. Dies beweist, daß es sich
im Unterzentrum Küps gut und gern leben läßt.

„Mit Schwung und Erfahrung in eine gute Zukunft!“
Nach Meinung des neuen Küpser Bürgermeisters Her-
bert Schneider müsse es die vorrangige Aufgabe der
Marktgemeinde sein, das Erreichte zu sichern und
behutsam weiterzuentwickeln. Neues könne nur Schritt

für Schritt erarbeitet und hinzugefügt werden. Dabei sei
die finanzielle Leistungskraft immer fest im Auge zu
behalten. Die Küpser müssen sich stark machen für die
Ansiedlung neuer Betriebe, den Erhalt und die Schaf-
fung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Und Bür-
germeister Herbert Schneider betont, daß die kreativ-
sten, erfolgreichsten und nachhaltigsten Wege der
Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung mit einer
aktiven Bürgerschaft gegangen werden müssen.

Die Küpser freuen sich auf Sie!

Der „alte Ortskern“ von Küps mit der Sankt Jakobi Kirche Foto: Andrea Hänel

In Küps läßt es sich gut leben!

Gemeinde Stockheim
Rathausstraße 1, 96342 Stockheim • Postfach 11 51, 96338 Stockheim
Telefon: 0 92 65/80 70-0, Telefax: 0 92 65/80 70-40
E-Mail: gemeinde.stockheim@KronachOnline.de
Internet: http://www.stockheim-online.de

Lage der Gemeinde:
unmittelbar an den Bundesstraßen 85 und 89 sowie der Staats-
straße 2708 und der Bahnlinie München-Berlin, direkter Nach-
bar des Mittelzentrums und der Kreisstadt Kronach

Größe der Gemeinde: 25,36 km2, 5.253 Einwohner

Struktur der Gemeinde:
Wohngemeinde mit Industrie und zahlreichen Dienstleistungs-
und Handwerksbetrieben, bestehend aus den sieben ehemali-
gen Gemeinden Burggrub, Haig, Haßlach, Neukenroth,
Reitsch, Stockheim und Wolfersdorf

Schule – Kindergarten:
2 Volksschulen, 3 Kindergärten

Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke
stehen zur Verfügung:
jeweils etliche von Seiten der Gemeinde und privaten Grund-
stückseigentümern

Nähere Auskünfte:
Herr Bürgermeister Albert Rubel (Durchwahl-Nr. 80 70-22)
sowie Herr Wind (Durchwahl-Nr. 80 70-20)
oder Herr Möhrle (Durchwahl-Nr. 80 70-31)
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nen. Die Auswahl der zu fördernden
Bauvorhaben richtet sich daher nach
der sozialen und wohnungspolitischen
Dringlichkeit der Anträge.

Nähere Auskünfte über alle Antragsmo-
dalitäten sowie über die einzelnen För-
derungswege erteilt das Sachgebiet
420 im Landratsamt Kronach,
Tel. 0 92 61/6 78-3 25 und 6 78-3 14.



40

� Bäder für jeden Anspruch
� Energiesparende Heizsysteme
� Holzvergaserkessel
� Solaranlagen
� Regenwasseranlagen
� Sämtliche Installationen im
� Neu- und Altbau

Haiger Str. 22
96317 Kronach-Gundelsdorf
� (0 92 61) 41 02 · Fax 35 64

96268 Mitwitz
Coburger Str. 18 · Tel. 0 92 66/65 00 · Fax 91 35 00 · Mobil 01 71/3 40 36 24

BERND BRAUNERSREUTHERBERND BRAUNERSREUTHER

BB SOLARTECHNIK

HEIZUNG
SANITÄR

KLEMPNEREI

Fenster • Türen
Einrichtungen

A. Fischer GmbH
Am Zinshof 5
96317 Kronach

Telefon
(0 92 61)
10 60 + 10 69

Telefax
(0 92 61)
2 07 79

e-Mail
fischer-kronach
@t-online.de

(0 92 64) 66 93
(0 92 64) 96 82 58
01 72/4 57 90 60

Kanzleistraße 37
96328 Küps-Johannisthal

E-Mail: elektro_schnell�web.de

Elektroinstallationen

SAT- u. Kabelanlagen

Haushaltsgeräte aller Art

Telekommunikation

Sicherheitstechnik

Geräte

SAT

Telekommunikation

Installation

Alarmanlagen

Türen · Treppen
Holz- und

Kunststoffenster
Balkone

Inneneinrichtung
Möbelhandlung

Heizungsbau · Klima · Sanitär-Installation
Schwimmbadtechnik · 3-D-Badplanung

Solaranlagen · Wärmepumpen · Kundendienst

Steinberg · Kronacher Straße 20a
96352 Wilhelmsthal · Tel. 0 92 60/3 02 + 7 38
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10.1. Denkmalschutz
Bei Baudenkmälern ist eine erhöhte
Abschreibung für alle Maßnahmen
möglich, die zur Modernisierung die-
nen und mit dem Bayer. Landesamt für
Denkmalpflege abgestimmt sind.

Zuschüsse können ferner – abhängig
von der Haushaltslage – auf Antrag
gewährt werden. Zuständig ist das
Sachgebiet für Denkmalschutz beim
Landratsamt Kronach/Herr Kakoschke,
Tel. 0 92 61/6 78-3 14.

10.2. Städtebauförderung
Im Geltungsbereich von Sanierungsge-
bieten sind auch Förderungen aus dem
Städtebauförderungsprogramm für die
unrentierlichen Kosten möglich. Aus-
künfte erteilen hierzu im Landratsamt
Kronach Herr Kestel,
Tel. 0 92 61/6 78-2 91
oder Ihre Gemeindeverwaltung.

10.3. Dorferneuerung
Ist ein Dorferneuerungsverfahren ange-
ordnet, dann sind auch private Bau-
maßnahmen in Zusammenarbeit mit der
Teilnehmergemeinschaft förderfähig.
Vor allem werden bezuschußt:
Fassadengestaltung, Dachdeckung,
Fenstererneuerung, Hofeinfahrt und Vor-
gärten.
Auskünfte erteilt die Direktion für Ländli-
che Entwicklung in Bamberg,
Tel. 09 51/83 70 oder Ihre Gemeinde.

10.4. Energieeinsparung
Auch bei der Modernisierung von älte-
ren Gebäuden können Privateigentümer
Zuschüsse erhalten für

– Einbau von Solarkollektoren
– Errichtung von Photovoltaikanlagen
– Einbau von Wärmepumpen
– Einsatz von Biogas/Biomasseanlagen
– verbesserten Wärmeschutz/

Heizungsmodernisierung
– Wasserkraftanlagen
– Vor-Ort-Energieberatung

Nähere Auskünfte erteilen das Landrats-
amt Kronach, Tel. 0 92 61/6 78-2 91
oder die Energieagentur Oberfranken,
Tel. 0 92 21/82 39-0.
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In der Mitte des Landkreises – zwischen
Kronach und Ludwigsstadt liegt der
Markt Pressig. Seit der Gemeindege-
bietsreform, in der die jetzige Kommune
mit rund 50 qkm Fläche entstand, bilden
10 ehemals selbständige Gemeinden den
Mark Pressig. Mit rund 4.500 Einwoh-
nern kann Pressig heute den 4. Rang
hinsichtlich der Bevölkerungszahl unter
den Gemeinden des Landkreises ein-
nehmen.

Der geschichtlich bedeutsamste Gemein-
deteil Rothenkirchen konnte vor wenigen
Jahren sowohl den 800. Jahrestag seiner
ersten urkundlichen Erwähnung feiern als
auch auf 600 Jahre Marktrecht zurück-
blicken. Pressig selbst verdankt seine Ent-
wicklung in den letzten 100 Jahren der
Eisenbahn. Als bedeutender Bahnhof an
der Bahnstrecke München-Berlin (Schub-
bahnhof mit Betriebswerk) war Pressig-
Rothenkirchen noch bis zur Deutschen
Einheit u.a. auch als Grenzbahnhof Halte-
punkt für alle Züge. Heute hat die Bahn in
Pressig aufgrund der politischen Verände-
rungen der vergangenen Jahre und wegen
Modernisierungsmaßnahmen ihre Bedeu-
tung verloren.

Pressig im gemeinsamen Unterzentrum
mit Stockheim hat weiterhin an der B 85
eine günstige Verkehrslage. Hier treffen
sich die Buslinien aus dem Tettauer
Winkel, aus Teuschnitz und neuestens
auch aus dem nahgelegenen Sonneberg/
Thüringen. Die Bundesstraße 85 bildet
die Hauptverkehrsader in süd-nördlicher
Richtung.

Im Blick auf die wirtschaftliche Entwick-
lung kann der Wandel vom überwiegend
landwirtschaftlich geprägten Bereich zu
einer mittelständischen und industriell
geprägten Struktur verfolgt werden.
Moderne Betriebe mit Kunststoffproduk-
ten oder technischen Porzellanen und
Oxiden bieten ebenfalls Arbeitsplätze wie
auch die Herstellung von Christbaum-
schmuck und modernen Wohntextilien
(Teppiche).

Vor allem in Rothenkirchen, Förtschen-
dorf, Marienroth und Welitsch hat auch der
Fremdenverkehr seine Bedeutung. In der
waldreichen Region kann der Gast auf rund
30 km markierten Wanderwegen Erholung
finden, sich dem Trimm-Dich-Pfad oder
Waldlehrpfad widmen. Der Jugendzelt-
platz mit Grillhütte und der Stellplatz für
Wohnmobile werden ebenso gerne ange-
nommen wie sportliche Betätigung auf den
vereinseigenen Tennisplätzen und der

Kegelbahn im Pressiger Jugendheim. Wer
Spaß am Schießsport hat, ist bei Schützen-
vereinen gerne gesehen. Der Markt Pressig
verfügt über eine gute Infrastruktur. Mit
dem Standort Pressig für die M 9 und M 10
konnte auch der schulische Bereich aufge-
wertet werden. Einkaufsmöglichkeiten und
Dienstleistungen stehen dem Gast genauso
zur Verfügung wie eine gute ärztliche Ver-
sorgung, mit Apotheke, Drogerie und
Geldinstituten. Ein intaktes Vereins- und
Kulturleben mit vielen Festen und Feier-
lichkeiten widmet sich der Heimat- und
Brauchtumspflege. Seit einigen Jahren
besteht eine rege Partnerschaft mit der
Europagemeinde Wallern a.d. Trattnach/
Oberösterreich.

Bauwilligen steht in mehreren Ge-
meindeteilen günstiges Bauland für
Wohnbebauung zur Verfügung. Auch für
gewerbliche Ansiedlungen wird Vorsorge
getroffen.

Markt Pressig
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Kronach, die malerische, in einer wunderschönen Landschaft, zwi-
schen den Flüssen Haßlach, Kronach und Rodach gelegene Stadt,
bezaubert durch ihren spätmittelalterlichen Charakter, der vor allen
Dingen durch den historischen Stadtkern und die nie bezwungene
Festung Rosenberg geprägt wird.
Neben diesen historischen Sehenswürdigkeiten bietet Kronach eine
Vielzahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten: Schwimmen im Erlebnis-
bad Crana Mare, Tennis und Golf, Reiten, Wandern und Radfahren, die
Aufzählung ließe sich weiter fortführen.
Auch verstehen die Kronacher zu feiern. Historisches Stadtspektakel,
Burgfest, Altstadtfest, das traditionelle Freischießen, Kronacher Weih-
nachtsmarkt, das alles findet sich in einem breit gefächerten Veran-
staltungskalender.
Die Museen auf der Festung Rosenberg, das Galerieangebot im Stadt-
gebiet, die Sommerakademie Cranach-Werkstätten, das alles prägt
Kronach auch zu einer Stadt der Kunst. Mit den Faust-Festspielen auf
der Festung Rosenberg, die jährlich in den Monaten Juli und August
stattfinden, hat sich nicht nur für Kronach allein ein Kultur-Highlight der
besonderen Güte entwickelt.
Die Bayerische Landesgartenschau 2002 und die Tausendjahrfeier der
Stadt im Jahr 2003 prägen Kronach als Veranstaltungshighlights und
als Motoren der Stadtentwicklung.

Museen und Führungen auf der Festung Rosenberg
Die Festung Rosenberg mit der Fränkischen Galerie,

einem Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums und
regelmäßig stattfindenden Sonderausstellungen,

ist ganzjährig geöffnet – Montag Ruhetag.
April bis Oktober

Dienstag bis Sonntag 9.00 – 18.00 Uhr
Führungen: 11.00 / 12.30 / 14.00 / 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

November bis März
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr

Führungen: 11.00 / 14.00 Uhr und nach Vereinbarung
Informationen zur Festung, Festungsführungen,

der Fränkischen Galerie und zu den Sonderausstellungen
Tel.: 0 92 61/60 41-0 · Fax: 0 92 61/60 41-18

Informationen zur Stadt Kronach, zu Veranstaltungen,
Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen, zur Festung Rosenberg,

den Museen und Sonderausstellungen:
Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der

Lucas-Cranach-Stadt Kronach
Marktplatz 5, 96317 Kronach

Tel.: 0 92 61/97-2 36 · Fax: 0 92 61/97-3 10
Internet: www.kronach.de

E-Mail-Adresse: TI-Kronach@gmx.de
Hier erfolgt auch der Kartenvorverkauf zu den Faust-Festspielen.

Die Faust-Festspiele Kronach
„Als der letzte Strahl der Abendsonne zu Gretchen in den Kerker drang, sie sich selbst als
gerettet schuldfrei sprach und am Horizont ein Regenbogen erschien, waren die 500 Premie-
renbesucher sicher: Faust, Kronach, Freilicht – das Dreigestirn muß bleiben.“

Das schrieb ein Kritiker über die Faust-Festspiele Kronach, das bundesweit einzige Theater,
das Goethes Faust I und Faust II in einer knappen, volksnahen Fassung in historischen
Kostümen und einer mittelalterlichen Kulisse bietet.

Es ist klar, daß ein Theaterereignis in einer Stadt wie Kronach mit einer speziellen Thematik
verbunden sein muß. Denn zum einen bildet die gewaltige Festung Rosenberg die Kulisse für
dieses Theater, und zum anderen wurde in Kronach der Maler Lucas Cranach geboren, des-
sen vielfältiges Schaffen den Geist der Renaissance deutlich wiederspiegelt. Einer Zeit, mit
der sich die Weltliteratur vor allem in den verschiedenen Faust-Dramen auseinandersetzte.
Somit erschien die Lucas-Cranach-Stadt Kronach als ein idealer Ort, um Festspiele zu eta-
blieren, die den Faust-Mythos zum Thema haben.

Neben den Faust-Dramen bieten die Faust-Festspiele Kronach allerdings noch mehr –
bekannte Klassiker der Weltliteratur nämlich, die in knappen und geradlinigen Inszenierun-
gen auf die Bühne gebracht werden. „Literatur volksnah“, das ist das Konzept der Faust-Fest-
spiele Kronach. Ein Konzept, das sich inzwischen bewährt und als äußerst erfolgreich bewie-
sen hat. Sowohl Publikum als auch Kritiker loben immer wieder die filmische Erzählweise
und die konzentrierten Textbearbeitungen der Festspiel-Inszenierungen. Und das Theater
beweist mit seiner lockeren und ungezwungenen Herangehensweise an die großen Klassiker
jedes Jahr aufs Neue, daß sich Publikumserfolg und künstlerischer Anspruch nicht aus-
schließen müssen.

Die Faust-Festspiele Kronach beginnen jedes Jahr im Juni mit dem Historischen Stadt-Spek-
takel, schließen im August das berühmte Kronacher Schützenfest mit ein und gehen im Sep-
tember mit dem Kronacher Altstadtfest zu Ende. Somit bilden die Festspiele eine „kulturelle
Klammer“, die die vielfältigen festlichen Aktivitäten, die den Sommer in Kronach so aus-
zeichnen, miteinander verbinden. Ein Besuch der Faust-Festspiele Kronach lohnt sich also in
doppelter Hinsicht – denn man kann hier nicht nur ein Theaterereignis genießen, sondern den
Aufenthalt in Kronach auch mit einem Besuch der vielen Feste verbinden!

KRONACH
die Lucas-Cranach-Stadt
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Ihre Sparkasse und die LBS bieten Ihnen bei Ihrer Baufinanzierung Zinssicherheit bis zu 32 Jahren. Fragen Sie
Ihren Berater nach dem Baukreditprogramm »Zinssicherheit«. Mehr zu dieser »STANDORT ● HIER«-Initiative auch
im Internet: www.skkc.de.
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